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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag 

Beachte 

Bezugsbereich ab 1.1.1989 (§ 26) 

              Art. II, BGBl. Nr. 660/1989 

Text 

3. TEIL 

BESTEUERUNG BEI BESCHRÄNKTER STEUERPFLICHT 

Einkünfte bei beschränkter Steuerpflicht 

§ 21. (1) Bei beschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 1 gilt folgendes: 

 1. Die Steuerpflicht erstreckt sich nur auf Einkünfte im Sinne des § 98 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. Wie die Einkünfte zu ermitteln sind, bestimmt sich nach dem 
Einkommensteuergesetz 1988 und diesem Bundesgesetz. § 7 Abs. 4 und § 10 sind nicht 
anzuwenden. Von den Einkünften sind nach Maßgabe des § 8 Abs. 4 Sonderausgaben 
abzuziehen; § 102 Abs. 2 Z 2 Einkommensteuergesetz 1988 ist anzuwenden. 

 2. Bei beschränkt Steuerpflichtigen, die hinsichtlich einer Betriebsstätte nach handelsrechtlichen 
Vorschriften zur Buchführung verpflichtet sind, sind alle der Betriebsstätte zuzurechnenden 
Einkünfte als gewerbliche Einkünfte zu behandeln. Der Gewinn ist nach § 5 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 zu ermitteln. 
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(2) Bei beschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 erstreckt sich die 
Steuerpflicht auf Einkünfte, bei denen die Steuer durch Steuerabzug erhoben wird. Dies gilt nicht 

 – für Beteiligungserträge im Sinne des § 10 und 

 – für Einkünfte innerhalb eines Beteiligungsfonds (§ 1 des Beteiligungsfondsgesetzes). 
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